
BayEG: Art. 50 Ordnungswidrigkeiten

Art. 50  Ordnungswidrigkeiten 
 
Mit Geldbuße kann belegt werden, wer Pfähle, Pflöcke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten nach 
Art. 7 dienen, wegnimmt, verändert, unkenntlich macht oder versetzt.


